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Maßnahmen für Offenland-Lebensraumtypen
LRT 3260 - Fließgewässer mit flutender Wasservegetation

LRT 6430 - Feuchte Hochstaudenfluren

LRT 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen

Sicherstellen niedriger Nährstoffeinträge durch extensive Nutzung angrenzender
Wiesen

Belassen von mehrere Meter (mind. 5 m) breiten Brachestreifen beidseitig entlang der
Bachläufe/Gräben. Mahd abschnittsweise o. alternierend jährlich 1x ab Mitte Sept.

Regelmäßige, extensive Mahd- oder Weidenutzung wiedereinführen

Fortführung der ein- bis zweischürigen Mahd mit Abfuhr des Mähgutes

Extensivierung durch Verringerung der Mahdfrequenz/Düngung

Förderung der Fließgewässerdynamik, Durchführung von strukturverbessernden
Maßnahmen

Erhaltungs- bzw. Wiederherstellungsmaßnahmen für Bachneunauge, Mühlkoppe 
und Bachmuschel (in der Karte nicht flächenscharf dargestellt)
Lebensraumverbessernde Maßnahmen: insbesondere Herstellung der linearen 
Gewässerdurchgängigkeit, Strukturanreicherungen, Verminderung von Stoffeinträgen, 
schonende Gewässerunterhaltung unter Berücksichtigung der Artansprüche, Errichtung von 
Gewässerrandstreifen und Absetzbecken/Sandfänge

Erläuterung siehe Text (Teil I)

Brachestreifen beidseitig entlang der Grabenränder entwickeln (z. B. durch
abschnittsweise oder alternierende Mahd jährliche 1x ab Mitte September)
Randstreifen entlang der Grabenränder und Wegböschungen verbreitern (Mindestbreite
5 m; Mindestlänge 50 m) und Mahdzeitpunkt der Grabenränder anpassen (jährlich 1x
ab Mitte September) oder alternierende Mahd

Großer Wiesenknopf fördern durch Wechselbrache (Mahd einer Flächenhälfte nur
jedes zweite Jahr). Teilweise Gehölze im Uferbereich entfernen

Maßnahmen für Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie
Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling - Maculinea nausithous

Der erste Schnitt der Wiesen sollte nicht vor der Hauptblütezeit der Gräser erfolgen
(zwischen Ende Mai und Mitte Juni). Der zweite Schnitt erst ab Mitte September


